
Antwort  

der Landesregierung  

 

auf die Kleine Anfrage 141 

des Abgeordneten Danny Eichelbaum 

CDU-Fraktion 

Drucksache 6/328 

 

 

Auswirkungen der Gerichtsstrukturreform 2011 

 

Wortlaut der Kleinen Anfrage 141 vom 22. Dezember 2014: 

Im Zuge der Gerichtsstrukturreform 2011 hat die Landesregierung u. a. die Grenzen der Land- und 

Amtsgerichtsbezirke neu geordnet. Dies hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Personalsituationen 

bei den Staatsanwaltschaften. Durch die Neugliederung sind Personalumsetzungen und Baumaßnah-

men erforderlich geworden.  

 

Ich frage die Landesregierung:  

 

1. Wie viele Bedienstete hatten die Gerichte und Staatsanwaltschaften der Landgerichtsbezirke 

Frankfurt (Oder), Potsdam, Cottbus und Neuruppin in den Jahren 2009 bis 2014? (Bitte nach 

einzelnen Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie nach den unterschiedlichen Personal-

gruppen aufschlüsseln)  

2. Wie viele Bedienstete aus den Gerichten und Staatsanwaltschaften der Landgerichtsbezirke 

Frankfurt (Oder) und Potsdam sind im Zuge der Gerichtsstrukturreform bis Ende 2014 nach 

Cottbus und Neuruppin umgesetzt worden? Wie viele Bedienstete sollen in den kommenden 

Jahren dieser Legislaturperiode noch umgesetzt werden? (Bitte nach einzelnen Gerichten und 

Staatsanwaltschaften sowie nach den unterschiedlichen Personalgruppen aufschlüsseln)  

3. Wie viele Fälle wurden jeweils von den Staatsanwaltschaften Frankfurt (Oder), Potsdam, Cott-

bus und Neuruppin in den Jahren 2009 bis 2014 bearbeitet? Wie viele Fälle davon waren Altfäl-

le? (Bitte nach einzelnen Staatsanwaltschaften und auch nach Delikten aufschlüsseln)  

4. Wie viele Fälle hat jeder Staatsanwalt bezogen auf die jeweiligen Staatsanwaltschaften Frank-

furt (Oder), Potsdam, Cottbus und Neuruppin im Durchschnitt bearbeitet? Wie viele Fälle davon 

waren Altfälle?  
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5. In wie vielen der jeweils von den Staatsanwaltschaften Frankfurt (Oder), Potsdam, Cottbus und 

Neuruppin in den Jahren 2009 bis 2014 bearbeiteten Fällen kam es zu einer Anklage und in wie 

vielen Fällen zu einer Verurteilung?  

6. Gibt es Gerichte und Staatsanwaltschaften, bei denen die Landesregierung Schwierigkeiten in 

der Aufbauorganisation, der Ablauforganisation oder bei der zeitlich oder qualitativ angemesse-

nen Fallbearbeitung festgestellt hat? Wenn ja, welche und aus welchen Gründen?  

7. Wie hoch sind die Gesamtkosten für das Land Brandenburg, die durch die Umsetzung der Ge-

richtsstrukturreform entstanden sind?  

8. Welche Mehrkosten sind durch die Umsetzung von Bediensteten der Landgerichte Frankfurt 

(Oder) und Potsdam und der Staatsanwaltschaften Frankfurt (Oder) und Potsdam nach Neu-

ruppin und Cottbus entstanden?  

9. Welche Kosten sind durch die einzelnen Bau- und Unterbringungsmaßnahmen (insbesondere 

nach dem Vermieter-Mieter-Modell mit der BLB) bei den Land- und Amtsgerichten sowie den 

Staatsanwaltschaften im Zuge der Gerichtsstrukturreform entstanden?  

10. Wie hoch sind die Umzugskosten für die umgesetzten Bediensteten?  

 

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister der Justiz und für Europa und Verbraucher-

schutz die Kleine Anfrage wie folgt:  

 

Frage 1: 

Wie viele Bedienstete hatten die Gerichte und Staatsanwaltschaften der Landgerichtsbezirke Frankfurt 

(Oder), Potsdam, Cottbus und Neuruppin in den Jahren 2009 bis 2014? (Bitte nach einzelnen Gerichten 

und Staatsanwaltschaften sowie nach den unterschiedlichen Personalgruppen aufschlüsseln)  

 

zu Frage 1: 

Der jeweilige Personalbestand (in Arbeitskraftanteilen) in den Jahren 2009 bis 2013, getrennt nach Ge-

richten, Staatsanwaltschaften und einzelnen Diensten, ergibt sich aus Anlage 1. 

 

Die dort aufgeführten Personalbestandszahlen geben die Arbeitskraftanteile (AKA) der dem Gericht 

oder der Staatsanwaltschaft laut Personalübersicht (PÜ) jeweils am 31. Dezember zugeordneten Voll-

zeitbeschäftigten einschließlich der Teilzeitbeschäftigten wieder, ohne das in Ausbildung befindliche 

Personal zu berücksichtigen. Die Personalbestandszahlen für das Jahr 2014 sind noch nicht verfügbar.  
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Frage 2:  

Wie viele Bedienstete aus den Gerichten und Staatsanwaltschaften der Landgerichtsbezirke Frankfurt 

(Oder) und Potsdam sind im Zuge der Gerichtsstrukturreform bis Ende 2014 nach Cottbus und Neurup-

pin umgesetzt worden? Wie viele Bedienstete sollen in den kommenden Jahren dieser Legislaturperio-

de noch umgesetzt werden? (Bitte nach einzelnen Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie nach den 

unterschiedlichen Personalgruppen aufschlüsseln)  

 

zu Frage 2:  

Im Geschäftsbereich des Präsidenten des Brandenburgischen Oberlandesgerichts sind im Zuge der 

Gerichtsbezirksneuordnung 2011 keine Bediensteten umgesetzt worden. Dem gestiegenen Geschäfts-

anfall in den Landgerichtsbezirken Cottbus und Neuruppin wurde im Rahmen der allgemeinen Perso-

nalplanung Rechnung getragen. Im Geschäftsbereich des Generalstaatsanwalts des Landes Branden-

burg wurde eine Amtsanwältin an die Staatsanwaltschaft Neuruppin versetzt. Im Übrigen konnten auch 

hier die Aufgabenverschiebungen durch anderweitige Steuerung des Personaleinsatzes, etwa mit Ein-

stellungen und Übernahmen bewältigt werden.  

 

Derzeit ist nicht geplant, Bedienstete aus den Bezirken der Landgerichte Frankfurt (Oder) und Potsdam 

in die Bezirke der Landgerichte Cottbus und Neuruppin umzusetzen. Ob dies noch erforderlich wird, 

hängt aber letztlich von der Geschäftsentwicklung und der Entwicklung des Personalbestandes ab. 

Gleiches gilt für die Staatsanwaltschaften.  

 

Frage 3:  

Wie viele Fälle wurden jeweils von den Staatsanwaltschaften Frankfurt (Oder), Potsdam, Cottbus und 

Neuruppin in den Jahren 2009 bis 2014 bearbeitet? Wie viele Fälle davon waren Altfälle? (Bitte nach 

einzelnen Staatsanwaltschaften und auch nach Delikten aufschlüsseln)  

 

zu Frage 3: 

Die Anzahl der von den Staatsanwaltschaften Frankfurt (Oder), Potsdam, Cottbus und Neuruppin in den 

Jahren 2009 bis 2013 und im I. bis III. Quartal 2014 jeweils erledigten Ermittlungsverfahren (ohne Er-

mittlungsverfahren gegen Unbekannt) ergibt sich aus Anlage 2.  

 

Die mitgeteilten Daten beruhen auf den jährlichen Angaben der Staatsanwaltschaften, die vom Amt für 

Statistik Berlin-Brandenburg zusammengetragen und ausgewertet werden. Die statistischen Daten lie-

gen aktuell bis einschließlich III. Quartal 2014 vor.  
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Die Anzahl der Erledigungen wird bei den Staatsanwaltschaften statistisch nicht nach Delikten (Straftat-

beständen), sondern nur nach Sachgebieten, in denen einzelne Straftatbestände nach Kriminalitätsbe-

reichen oder Personengruppen zusammengefasst werden, erfasst. Die Angaben erfolgen daher sach-

gebietsbezogen. Die ausführliche Bezeichnung der einzelnen Sachgebiete ergibt sich aus Anlage 3 

(Katalog der Sachgebietsschlüssel – Anlage 3 zur Anordnung über die Erhebung von statistischen Da-

ten bei den Staats- und Amtsanwaltschaften, Stand: 1. Januar 2014).  

 

Bei dem Begriff „Altfälle“ handelt es sich weder um einen von der Rechtsprechung näher bestimmten 

Terminus noch um eine statistische Größe, die in den amtlichen Statistiken des Amtes für Statistik Ber-

lin-Brandenburg ausgewiesen wird. Angaben hierzu können daher nicht erfolgen. 

 

Frage 4: 

Wie viele Fälle hat jeder Staatsanwalt bezogen auf die jeweiligen Staatsanwaltschaften Frankfurt (O-

der), Potsdam, Cottbus und Neuruppin im Durchschnitt bearbeitet? Wie viele Fälle davon waren Altfäl-

le?  

 

zu Frage 4: 

Die Anzahl der durchschnittlich von jeder Staatsanwältin / jedem Staatsanwalt der Staatsanwaltschaften 

Frankfurt (Oder), Potsdam, Cottbus und Neuruppin jeweils in den Jahren 2009 bis 2013 erledigten Er-

mittlungsverfahren (Js-Verfahren, ohne Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt) ergibt sich aus Anlage 

4. Die Zahl der von Amtsanwälten/-innen erledigten Ermittlungsverfahren wurde hier nicht berücksich-

tigt. 

 

Als Bezugsgröße für die Berechnung der durchschnittlich von jeder Staatsanwältin / jedem Staatsanwalt 

erledigten Ermittlungsverfahren wurde das tatsächlich in den jeweiligen Jahren in Rechtssachen (ohne 

Strafvollstreckungssachen) eingesetzte Personal herangezogen (erledigte Ermittlungsverfahren ÷ Per-

sonalverwendung in Arbeitskraftanteilen). Die mitgeteilten Daten beruhen damit zum einen auf den jähr-

lichen Angaben der Staatsanwaltschaften, die vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zusammenge-

tragen und ausgewertet werden, zum anderen auf den Personalübersichten, die für das Jahr 2014 noch 

nicht vorliegen.  

 

Aus den in der Antwort zu Frage 3 angeführten Gründen können auch hier keine Angaben zu „Altfällen“ 

getätigt werden.  
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Frage 5: 

In wie vielen der jeweils von den Staatsanwaltschaften Frankfurt (Oder), Potsdam, Cottbus und Neu-

ruppin in den Jahren 2009 bis 2014 bearbeiteten Fällen kam es zu einer Anklage und in wie vielen Fäl-

len zu einer Verurteilung?  

 

zu Frage 5: 

Die Anzahl der von den Staatsanwaltschaften Frankfurt (Oder), Potsdam, Cottbus und Neuruppin je-

weils in den Jahren 2009 bis 2013 und im I. bis III. Quartal 2014 erhobenen öffentlichen Klagen (§ 151 

Strafprozessordnung – StPO), getrennt nach Anklagen im Sinne des § 170 Abs. 1 StPO, Anträgen auf 

Erlass eines Strafbefehls (§ 407 StPO) und Anträgen auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren 

(§§ 417, 418 Abs. 3 StPO), ergibt sich aus Anlage 5. 

 

Die Anzahl der von den Amtsgerichten und Landgerichten des Landes Brandenburg in den Jahren 2009 

bis 2013 und im I. bis III. Quartal 2014 nach durchgeführter Hauptverhandlung verurteilten sowie freige-

sprochenen Beschuldigten (ohne Berufungsverfahren vor den Landgerichten), getrennt nach Landge-

richtsbezirken, ergibt sich aus Anlage 6. Bei der Anzahl von Verurteilungen und Freisprüchen von Be-

schuldigten wird statistisch nicht erfasst, ob die jeweilige Entscheidung in Rechtskraft erwachsen ist.  

 

Zusätzlich werden in Anlage 6 die Anzahl der jeweils in den Jahren 2009 bis 2013 und im I. bis III. Quar-

tal 2014 insgesamt von den Amts- und Landgerichten erledigten Strafverfahren (ohne Berufungsverfah-

ren vor den Landgerichten) sowie die Anzahl der rechtskräftig gewordenen amts- und landgerichtlichen 

Strafurteile (ohne Berufungsurteile der Landgerichte) jeweils ohne Rücksicht auf den Ausgang des Ver-

fahrens mitgeteilt.  

 

Ein statistischer Bezug zwischen der Anzahl der in den jeweiligen Landgerichtsbezirken (bei den Amts-

gerichten und dem jeweiligen Landgericht) ergangenen Urteile und der Anzahl der Abschlussentschei-

dungen der für den jeweiligen Landgerichtsbezirk zuständigen Staatsanwaltschaft kann nicht hergestellt 

werden, da die Staatsanwaltschaften in bestimmten Fällen auch in einem anderen Landgerichtsbezirk 

als dem ihnen zugewiesenen Anklage erheben können. Dies ist etwa dann der Fall, wenn einer Staats-

anwaltschaft in einem bestimmten Deliktsfeld für das gesamte Land Brandenburg die Zuständigkeit 

zugewiesen ist, wie beispielsweise der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) für die Organisierte Krimina-

lität. 
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Mitgeteilt wird in Anlage 6 auch die Anzahl der jeweils in den Jahren 2009 bis 2013 und im I. bis III. 

Quartal 2014 nach Eröffnung des Hauptverfahrens erlassenen Strafbefehle (gemäß § 408a StPO), ge-

gen die kein Einspruch eingelegt wurde. Derartige Strafbefehle können ergehen, wenn der Durchfüh-

rung der Hauptverhandlung das Ausbleiben oder die Abwesenheit des Angeklagten oder ein anderer 

wichtiger Grund entgegensteht und die übrigen Voraussetzungen für den Erlass eines Strafbefehls vor-

liegen. Ein rechtskräftiger Strafbefehl steht einem rechtskräftigem Urteil gleich (§ 410 Abs. 3 StPO). Die 

Anzahl der von den Amtsgerichten ohne Hauptverfahren gemäß § 407 StPO erlassenen Strafbefehle, 

gegen die kein Einspruch eingelegt wurde, wird hingegen statistisch nicht erfasst.  

 

Die mitgeteilten Daten beruhen auf den jährlichen Angaben der Gerichte und Staatsanwaltschaften, die 

vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zusammengetragen und ausgewertet werden. Die statisti-

schen Daten liegen aktuell bis einschließlich III. Quartal 2014 vor.  

 

Frage 6: 

Gibt es Gerichte und Staatsanwaltschaften, bei denen die Landesregierung Schwierigkeiten in der Auf-

bauorganisation, der Ablauforganisation oder bei der zeitlich oder qualitativ angemessenen Fallbearbei-

tung festgestellt hat? Wenn ja, welche und aus welchen Gründen?  

 

zu Frage 6: 

Besondere Problemlagen in Zusammenhang mit der Gerichtsbezirksreform sind bei einzelnen Gerich-

ten und Staatsanwaltschaften nicht zu Tage getreten. Unabhängig davon wird die Arbeitsweise der 

Gerichte und Staatsanwaltschaften fortlaufend beobachtet. Neben den statistischen Erhebungen erfol-

gen bei den ordentlichen Gerichten und Staatsanwaltschaften in regelmäßigen Abständen Geschäfts-

prüfungen, mit denen die zeitgerechte, ordnungsgemäße und gleichmäßige Behandlung der Geschäfte 

in den einzelnen Diensten kontrolliert wird. Auch der jeweilige Organisationsaufbau und –ablauf, der 

Personaleinsatz und Personalbedarf, die Arbeitsbedingungen sowie der sinnvollen Einsatz der Arbeits-

mittel sind Gegenstand dieser Überprüfungen. Bei Optimierungsbedarfen werden entsprechende orga-

nisatorische Maßnahmen ergriffen. Besonderes Augenmerk wird auf die Prüfung von Verfahren mit 

langer Bearbeitungsdauer gelegt, um die Ursachen hierfür feststellen und erforderlichenfalls Vorkehrun-

gen für eine Erledigung in angemessener Zeit treffen zu können. Bei Verfahren in Rechtssachen ist 

allerdings zu berücksichtigen, dass die Einflussnahme durch die Landesjustizverwaltungen begrenzt ist, 

da richterliche Sach- und Verfahrensentscheidungen aufgrund der richterlichen Unabhängigkeit grund-

sätzlich der dienstaufsichtlichen Kontrolle entzogen sind und eine Prüfung sich insoweit nur auf den 

äußeren Ordnungsbereich umfassende Tätigkeiten beschränken kann, die dem Kernbereich der eigent-
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lichen Rechtsprechung und sonstiger, dem Richter übertragener Aufgaben so weit entrückt sind, dass 

für sie die Garantie des Art. 97 Abs. 1 GG nicht mehr in Anspruch genommen werden kann (vgl. hierzu 

BGH NJW 1984, 2535, 2536 und BGH NJW 1977, 437).  

 

Frage 7: 

Wie hoch sind die Gesamtkosten für das Land Brandenburg, die durch die Umsetzung der Gerichts-

strukturreform entstanden sind?  

 

zu Frage 7: 

Durch die Gerichtsstrukturreform wurde in der ordentlichen Gerichtsbarkeit unter anderem der Zuschnitt 

der Landgerichtsbezirke verändert. Zum 1. Januar 2013 ist der Landgerichtsbezirk Neuruppin um den 

Amtsgerichtsbezirk Schwedt/Oder und der Landgerichtsbezirk Cottbus um den Amtsgerichtsbezirk Kö-

nigs Wusterhausen erweitert worden, während die Landgerichtsbezirke Potsdam und Frankfurt (Oder) 

entsprechend verkleinert wurden.  

 

Die hierauf zurückzuführenden Gesamtkosten der Gerichtsneuordnung können mit 858.055,49 € bezif-

fert werden. Sie resultieren zunächst aus einer Anpassung der Fachanwendung AUREG/VISkompakt, 

die für die Umschreibung der Register (Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregis-

ter) erforderlich war. Hierfür war ein Betrag in Höhe von 165.064,10 € aufzuwenden. Darüber hinaus 

war eine Anpassung des Grundbuchverfahrens SolumSTAR erforderlich, für die ein Betrag in Höhe von 

20.527,50 € anfiel.  

 

Daneben beruhen die angeführten Gesamtausgaben auf den Kosten für die bauliche Herrichtung und 

die Ausstattung von Räumen sowie auf den Kosten für die Versetzung von Personal, die im Einzelnen 

den Antworten zu den Fragen 8 bis 10 entnommen werden können. 

 

Frage 8: 

Welche Mehrkosten sind durch die Umsetzung von Bediensteten der Landgerichte Frankfurt (Oder) und 

Potsdam und der Staatsanwaltschaften Frankfurt (Oder) und Potsdam nach Neuruppin und Cottbus 

entstanden?  

 

zu Frage 8: 

Es wurde Trennungsgeld in Höhe von 1.015,41 € gezahlt.  
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Frage 9: 

Welche Kosten sind durch die einzelnen Bau- und Unterbringungsmaßnahmen (insbesondere nach 

dem Vermieter-Mieter-Modell mit der BLB) bei den Land- und Amtsgerichten sowie den Staatsanwalt-

schaften im Zuge der Gerichtsstrukturreform entstanden?  

 

zu Frage 9:  

Kosten für die bauliche Herrichtung zur Unterbringung zusätzlichen Personals sind lediglich bei der 

Staatsanwaltschaft in Neuruppin entstanden. Hier wurde das Dachgeschoss der ehemaligen Kaserne, 

in der neben der Staatsanwaltschaft auch das Landgericht untergebracht ist, zur Deckung des zusätzli-

chen Raumbedarfs hergerichtet. Dafür wurden externe Baukosten in Höhe von 586.985,34 € und inter-

ne Kosten des BLB in Höhe von 81.645,78 € aufgewendet. Somit ergeben sich Gesamtbaukosten in 

Höhe von rund 668.631,12 €. Die Mittel wurden aus dem Einzelplan des Ministeriums der Justiz dem 

BLB zur Verfügung gestellt. Kosten für die Ausstattung der zusätzlichen Räume sind durch die Anschaf-

fung von Stühlen für den barrierefrei zugänglichen Vernehmungsraum in Höhe von rund 525 € angefal-

len. Die restlichen Möbel wurden aus dem Bestand bereitgestellt.  

 

Daneben hat sich das im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells für die Räumlichkeiten der Staatsan-

waltschaft Neuruppin zu zahlende monatliche Nutzungsentgelt aufgrund der Flächenmehrung von rund 

300 m² (konkret: 290,61 m²) von 28.072,56 EUR auf 29.485,83 EUR erhöht. Der Erhöhungsbetrag von 

1.413,27 EUR beinhaltet die Anhebung der sich an der Grundfläche orientierenden Nettokaltmiete um 

1.267,97 EUR je Monat und der sich ebenfalls an der Grundfläche orientierenden Unterhaltspauschale 

um 145,30 EUR (0,50 EUR je m²). Die monatlichen Mehrkosten für das Nutzungsentgelt sind in dem zu 

Frage 7 ausgewiesenen Gesamtkostenbetrag nicht enthalten.  

 

Bei den Amts- und Landgerichten in Neuruppin und Cottbus sowie bei der Staatsanwaltschaft Cottbus 

sind durch die Gerichtsstrukturreform hingegen keine zusätzlichen Bau- und Unterbringungskosten 

entstanden. Der erst kürzlich erfolgte Umzug der Staatsanwaltschaft und von Teilen des Amtsgerichts 

Cottbus in die Liegenschaft in der Thiemstraße in Cottbus war ohnehin – d.h. unabhängig von der Ge-

richtsbezirksreform – beabsichtigt. Ein auf die Gerichtsbezirksreform entfallender Kostenanteil lässt sich 

damit nicht beziffern.  

 

Frage 10: 

Wie hoch sind die Umzugskosten für die umgesetzten Bediensteten?  
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Es wurde Umzugskostenvergütung in Höhe von 2.292,36 € gezahlt.  
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